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Akebia quinata – als Frucht  
fast unbekannt

Züspa-Rückblick 1:  
Noch heiss in den Mund 
oder die Tasche

Freie Liegeflächen 
strukturieren – aber nur  
bei genügend Platz

Flurbegehung Pflanzenbau – 
innovative Saatmethoden 
für Blumenwiesen

ZBV-Jubiläum:  
Raiffeisen erster  
Gold-Sponsor

RICOKALK wirkt sich positiv auf Ihren Boden aus : 
z. B. auf die Struktur, Fruchtbarkeit, biologische 
Aktivität, Wasserführung, Durchlüftung sowie auf 
den pH-Wert.

RICOKALK
Bei Abholung                    CHF 15.– / t *
Frankolieferung Schweiz  CHF 31.– / t *

* + 2,5 % MWST, Mindestbestellmenge 24 t
Pro Tonne : ca. 540 kg Kalk, 12 kg Phosphat, 
6 kg Magnesium,110 kg org. Substanz, 
300 kg Wasser

RICOTER Erdaufbereitung AG
3270 Aarberg 8502 Frauenfeld
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SBV-UMFRAGE ZUR AGRARPOLITIK

Ungenügende Note!
Im April dieses Jahres hat der  
SBV in Zusammenarbeit mit dem 
SMP eine repräsentative Umfrage 
bei den Direktzahlungsbezügern 
gemacht. Seit einigen Wochen 
sind die ersten Resultate bekannt. 

Auch wenn Nationalrat Beat Jans in 
seinen Leserbriefen in den bäuerli
chen Medien klagt, die Umfrageresul
tate seien noch nicht vollständig publi
ziert worden und es herrsche Intrans
parenz, so scheint doch eines klar zu 
sein: Die bis jetzt veröffentlichten Re
sultate stehen diametral zu den ge
betsmühlenartige vorgetragenen Posi
tivaussagen von Seite des BLW.

Die teilnehmenden Betriebe reprä
sentieren die schweizerische Landwirt
schaft ziemlich genau. 15 Prozent Bio 
Betriebe, 80 Prozent Haupterwerbsbe
triebe dazu sind 15 Prozent der Teilneh
merbetriebe mit Alpung, ein Abbild  
der heimischen Landwirtschaftsstruk
turen. Eines wiederspiegelt sich auf den 
ersten Blick, die Zahl der Verlierer ist 
weit grösser als die der Gewinner. Es 
zeigt mitnichten die positive Bilanz, die 
das Bundesamt für Landwirtschaft seit 
Monaten versucht zu vermitteln. Be
trachtet man die einzelnen Programme 
etwas näher so stellt man folgendes 

fest: Landschaftsqualität ist in den Au
gen vieler Betriebsleiter ein mittlerer 
Flop. Ein viel zu grosser administrativer 
Aufwand verbunden mit der Befürch
tung, dass die Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes mit den LQB sinkt, sind die 
Hauptargumente. Nur gerade ein Drit
tel der Betriebe hat positive Gefühle im 
Zusammenhang mit den LQB. Noch ak
zentuierter sieht es bei der Graslandba
sierten Produktion von Milch und 
Fleisch (GMF) aus. Weniger als 10 Pro
zent der Betriebe beurteilen dieses Pro
gramm als Erfolgsmodel. Die Furcht vor 
den Unsicherheiten in der Umsetzung 
und der monströse administrative Auf

wand bringen viele Landwirte dazu, die 
Fragen im Zusammenhang mit GMF ne
gativ zu beantworten. Das BLW wird je
doch nicht müde, seit bald einem Jahr 
von einer sehr grossen Akzeptanz für 
die neuen Programme LQB und GMF zu 
schwärmen. Die Umfrage zeigt aber 
auch ganz klar auf, dass nur noch sehr 
wenige Betriebe in den kommenden 
Jahren bereit sind, in weitere neuge
schaffene Programme einzusteigen.

Betrachtet man die Aussagen zur 
Milchproduktion als das Hauptstand
bein der Schweizer Landwirtschaft, so 
stellt man auch hier einen grossen 
Unmut bei den Befragten fest. Nur 
noch 59 Prozent der Milchbauern 
geben an, die Milchproduktion in den 
nächsten 5 Jahren mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht 
aufzugeben. Geht man davon aus, dass 
der eine oder andere dieser 59 Prozent 
seine Meinung in den nächsten Jahren 
notgedrungen noch ändern muss, so 
müsste allein diese Aussage der Umfra
ge der gesamten Milchindustrie mäch
tig zu denken geben. Die Gesamtbeur
teilung der ganzen Agrarpolitik 14/17 
fällt im Durchschnitt klar negativ aus. 
Ganz klar gibt es bei der Beurteilung 
grosse Unterschiede. Das höhere Berg
gebiet kommt mehrheitlich zu einer 
positiven Beurteilung, während im Tal 
die Ablehnung am grössten ist. Die 
Schlussnote, die die Betriebsleiter für 

die aktuelle Agrarpolitik übrig haben, 
ist eine Drei.  Aus unserer Schulzeit wis
sen wir: eine Drei ist ungenügend und 
hat uns zu Hause am Mittagstisch 
Schelte eingebracht und dann und 
wann sogar eines kräftig auf die Finger.

In der ganzen Thematik der AP 14/17 
von der Akzeptanz und der Umset
zungsmöglichkeit der neuen Program
me bis hin zu den mittelfristigen Aus
wirkungen auf die produzierende Land
wirtschaft herrscht keine Einigkeit im 
Lande. Die positive Beurteilung der 
Theoretiker an der Mattenstrasse in 
Bern ist alles andere als kongruent mit 

der Meinung von denen, die mit und 
von der AP 14/17 leben müssen. Das 
BLW zusammen mit unserem Agrar
minister wähnt sich auf ruhiger See. 
Da ihr Blick ja anscheinend nach vorne 
gerichtet ist, können sie das Wasser, 
das sie aufwirbeln in ihrem Heck, und 
die Wellen, die sie erzeugen, nicht 
sehen. Ganz davon abgesehen, dass ihr 
Boot in die komplett falsche Richtung 
fährt.

Martin Haab, Mettmenstetten
Vorstandsmitglied ZBV
NRKandidat SVP ZH –

BE R ATE R ECK E

Teure Nachlässigkeit 
Dass Nachlässigkeiten zuweilen ins Geld ge-
hen, ist allgemein bekannt. Entsprechendes 
gilt nicht nur im privaten Verkehr, sondern 
auch im Verhältnis des Bürgers zum Staat, 
wie dies eine Bio-Obstbau betreibende Aktien-
gesellschaft aus dem Kanton Graubünden 
(nachfolgend: X-AG) unlängst erfahren musste.

Das Bundesgericht hatte in seinem Urteil 
vom 19. August 2015 (Urteil 2C_94/2015) 
die Verweigerung und Rückerstattung von 
Direktzahlungen zu beurteilen. Das Amt für 
Landwirtschaft hatte der X-AG im Mai 2012 
Erhebungsunterlagen für die Ausrichtung 
von Direktzahlungen zukommen lassen. Die 
X-AG wurde dabei aufgefordert, innert 30 
Tagen weitere Unterlagen einzureichen und 
Fragen zu beantworten, weil der bisherige 
Bewirtschafter des Betriebs aus der X-AG 

ausgeschieden war. Die X-AG liess die Frist 
auch nach Ansetzung einer Nachfrist unbe-
nutzt verstreichen, weshalb das Amt im Sep-
tember 2012 verfügte, dass die X-AG ab dem 
Beitragsjahr 2012 nicht als direktzahlungsbe-
rechtigter Betrieb anerkannt werde und sie 
entsprechend ausgerichtete Beträge zurück-
zuerstatten habe.

Gegen diese Verfügung gelangte die X-AG 
erfolglos an das zuständige Departement und 
im Nachgang ebenfalls erfolglos an das Bun-
desverwaltungsgericht. Das in der Folge an-
gerufene Bundesgericht erteilte diversen 
Rügen der X-AG, welche die Verletzung we-
sentlicher rechtstaatlicher Prinzipien bean-
standeten, eine Abfuhr. So war die X-AG der 
Ansicht, das Amt hätte ihr vor Erlass der Ver-
fügung im September 2012 nochmals die 
Möglichkeit geben müssen, zum beabsich-
tigten Entscheid Stellung nehmen zu können 

(rechtliches Gehör). Entsprechendes wurde 
genauso verneint, wie die Auffassung der 
X-AG, dass die Behörde von sich aus zu eru-
ieren habe, ob ein Anspruch auf Direktzahlun-
gen bestehe oder nicht (Untersuchungs-
grundsatz). Schliesslich verneinten die Rich-
ter auch den Vorwurf, die Behörden seien 
dem überspitzten Formalismus verfallen.

Fraglich war somit noch, ob die Aberken-
nung der Direktzahlungsberechtigung durch 
das Amt verhältnismässig war, so wie es die 
Bundesverfassung in Art. 5 Abs. 2 als Grund-
satz für jegliches staatliche Handeln vor-
schreibt. Die Vorinstanzen gingen davon aus, 
die X-AG habe ihren Anspruch auf Direktzah-
lungen nicht belegt. Die damals vom Amt 
verlangten Unterlagen wurden zwar im Be-
schwerdeverfahren vor dem Departement 
nachgereicht, sie blieben jedoch als verspä-
tet unberücksichtigt. Weil die X-AG ihren An-

spruch demnach nicht belegt habe, würden 
auch keine Direktzahlungen ausgerichtet. 
Das Bundesgericht wies allerdings darauf 
hin, dass die im Beschwerdeverfahren nach-
gereichten Unterlagen – entgegen der Auf-
fassung der Vorinstanzen – auf der Grundlage 
der Direktzahlungsverordnung zu berücksich-
tigen seien. Die verspätete Einreichung der 
Unterlagen setzte das Bundesgericht sodann 
einer verspäteten Einreichung des Gesuchs 
gleich, was gemäss der in diesem Fall an-
wendbaren Richtlinie zur Kürzung der Direkt-
zahlungen «lediglich» eine Kürzung, nicht 
aber eine Verweigerung von Direktzahlungen 
nach sich zieht.

Das Bundesgericht hiess demnach die 
 Beschwerde gut und wies die Sache an das 
Departement zur Beurteilung, ob überhaupt 
ein Anspruch auf Direktzahlungen besteht, 
zurück. Das Amt hat hierzu die nachgereich-

ten Unterlagen der X-AG zu berücksichtigen. 
Falls das Amt sodann zum Schluss kommt, 
dass die X-AG einen Anspruch auf Ausrich-
tung von Direktzahlungen hat, so kann er im 
Rahmen der erwähnten Richtlinie aufgrund 
der Verspätung gekürzt, nicht aber verwei-
gert werden. 

Fazit
Der vorliegende Fall zeigt deutlich, dass be-
hördlich angesetzte Fristen insbesondere 
dann ernst genommen werden müssen, wenn 
es um geldwerte Leistungen geht. Selbst 
wenn die X-AG vorliegend wahrscheinlich 
mit einem blauen Auge davon kommt, musste 
sie sich dieses über drei Jahre und sämtliche 
Instanzen erkämpfen.
 
Patrick Scheubel,  
Niklaus Rechtsanwälte, Dübendorf –

SuterMartin

www.sutermartin.ch

Mehr Landwirtschaft
weniger «Verwaltungs»-

Auflagen
Liste1
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Zuckerrübenernte 

 
Wir empfehlen uns für die  
Zuckerrübenernte. Wir roden  
mit einem Holmer T3. 45 und 
50 cm Reihenabstand möglich.  
Wir haben Interessante Flächen  
Rabatte.  

Reto Ciprian 
Michi Weidmann 
8424 Embrach 
 

www.farm-service.ch  
Tel. 078 760 02 28 
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Bauernfamilien, mobilisiert an die Urne 
Damit unsere landwirtschaftlichen Anliegen 
auch künftig in Bern vertreten werden und Kor-
rekturen an der Agrarpolitik möglich sind, ist 
eine erfolgreiche Wahl von bäuerlichen Natio-
nalratskandidaten zwingend. Darum hat sich 
der Zürcher Bauernverband im Vorfeld für ei nen 
parteiübergreifenden Schulterschluss stark 
gemacht. So wählen Sie den Schulterschluss: 

 – Wählen Sie die Liste der Partei, die für 
Sie persönlich die landwirtschaftlichen 
Anliegen am besten vertritt. 

 – Streichen Sie auf der Liste die Kandida-
ten, welche ihre (agrarpolitischen) An-
liegen am wenigsten repräsentieren.

 – Erhöhen Sie die Wahlchancen bäuerli-
cher Kandidaten, indem Sie diese kumu-
lieren und doppelt auf ihre Liste setzen. 

 – Ergänzen Sie gestrichene Parteivertreter 
mit bäuerlichen Kandidaten von anderen 
Listen. Informationen zu allen bäuerli-
chen Kandidatinnen und Kandidaten fin-
den Sie auf www.schulterschluss.ch 
oder im «Zürcher Bauer» vom 18. Sep-
tember 2015. 

Die Landwirtschaft braucht verlässliche und 
langfristige Rahmenbedingungen und mit 
Sicherheit keine weitere Bürokratie. Unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten werden sich 
dafür im Bundesparlament einsetzen. 

Aufruf an unsere Wählerinnen und  
Wähler, mobilisiert an die Urne. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.
Zürcher Bauernverband –Martin Haab, Vorstand ZBV.




